


Normale Ansicht


Drucken







Sie sind ein ausländisches Unternehmen, das in Deutschland investieren möchte?
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Wählen Sie einen Zielmarkt aus
	Karte öffnen







Kontinente
	Afrika
	Amerika
	Asien
	Australien
	Europa
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Wählen Sie eine Branche aus
	Übersicht Branchen
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	Agrarwirtschaft
	Nahrungsmittelindustrie
	Übersicht "Agrar- und Nahrungsmittelindustrie"
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	Bau
	Bergbau
	Übersicht "Bau und Bergbau"
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	Chemikalien
	Neue Materialien
	Übersicht "Chemie und neue Materialien"









	

Energie und Umwelt






Energie und Umwelt





	Energie
	Umwelttechnik
	Übersicht "Energie und Umwelt"
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	Maschinen- und Anlagenbau
	Metallindustrie
	Übersicht "Maschinenbau und Metallindustrie"









	

Mobilität






Mobilität





	Automobil
	Luft-, Schiffs-, und Schienenverkehr
	Transport und Logistik
	Übersicht "Mobilität"
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	Arzneimittel
	Digitale Gesundheitswirtschaft
	Medizinische Biotechnologie
	Medizintechnik
	Übersicht "Gesundheitswirtschaft"
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	Elektronik und Elektrotechnik
	IKT & Software
	Digitalisierung
	Übersicht "Digitalwirtschaft"
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	Dienstleistungen
	Konsumgüter
	Übersicht "Dienstleistungen und Konsumgüter"
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Die weltweit wichtigsten Themen für deutsche Unternehmen
	Alle Themen-Specials







	Wiederaufbau Wirtschaft Ukraine
	Dekarbonisierung der Wirtschaft
	Diversifizierung der Außenwirtschaft
	Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
	Globale Konnektivität
	Beyond Brexit
	Global Gateway
	Start-Ups
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Erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen, neue Märkte zu erschließen.
	Übersicht







	Unser Onlineangebot
	Broschüren
	Expertensuche
	My GTAI
	Newsletter
	Events und Webinare
	Podcast WELTMARKT
	Unsere Partner
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Durchsuchen Sie unser Angebot mit der Expertensuche



















 




















	
 
 
	EU
	
EU-Kommission: Kein britischer Beitritt zum Luganer Abkommen









Rechtsmeldung | EU | Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen



EU-Kommission: Kein britischer Beitritt zum Luganer Abkommen




Das Luganer Übereinkommen bietet eine enge Zusammenarbeit in Zivil- und Handelssachen. Die Europäische Kommission empfiehlt Ablehnung des britischen Beitrittsersuchens.
 

06.05.2021 
 Von Karl Martin Fischer
|
Bonn

 

Im Luganer Übereinkommen geht es um die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen. Das Abkommen bietet ein Maß an Zusammenarbeit, das derjenigen des Europäischen Rechts, insbesondere der Verordnung (EG) 44/2001 entspricht. Damit bietet es weniger Vereinfachungen als die aktuell geltende Verordnung (EU) 1215/2012, aber deutlich mehr als das Haager Übereinkommen von 2005.
Zur Begründung der Ablehnung des Beitrittsersuchens führt die Kommission aus, dass das Luganer Abkommen für Vertragsparteien gedacht ist, die im Regelungsbereich besonders eng mit der EU verbunden sind. Das Vereinigte Königreich habe sich jedoch ausdrücklich gegen eine solche enge Bindung entschieden. Für normale Drittstaaten stehe die Haager Übereinkunft 2005, der das Vereinigte Königreich bereits beigetreten ist, sowie künftig auch das Haager Anerkennungs- und Vollstreckungsübereinkommen von 2019 zur Verfügung. Letzteres soll in naher Zukunft durch die Europäische Union ratifiziert werden und bietet im Vergleich zum Übereinkommen von 2005 weitere Vereinfachungen.
Zum Thema:
	Mitteilung der Europäischen Kommission vom 4. Mai 2021   
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Karl Martin Fischer


Rechtsexperte


 +49 228 24 993 372
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GTAI-Special Beyond Brexit



Seit dem Brexit gelten neue Regeln. Lesen Sie mehr zu aktuellen Rechts-, Zoll- und Wirtschaftsthemen.


Mehr
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Flagge Vereinigtes Königreich





Vereinigtes Königreich




Unsere Informationen zum Vereinigten Königreich







Verwandte Inhalte




Dies könnte Sie auch interessieren: 

 Vereinigtes Königreich -
Vereinigtes Königreich tritt Mediationsabkommen bei
 Vereinigtes Königreich -
Vereinigtes Königreich: Rechtsverfolgung
 Vereinigtes Königreich -
Recht kompakt Vereinigtes Königreich
 

 Weitere verwandte Inhalte anzeigen
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Karl Martin Fischer


Rechtsexperte


 +49 228 24 993 372
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Zur Sammelmappe hinzufügen
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Anmeldung

Bitte melden Sie sich auf dieser Seite mit Ihren Zugangsdaten an. Sollten Sie noch kein Benutzerkonto haben, so gelangen Sie über den Button "Neuen Account erstellen" zur kostenlosen Registrierung.
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Passwort vergessen? 
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